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Preisverordnung Nr. 248.
Verordnung über die Handels- und Verbraucherpreise 

für Speisefrühkartoffeln.

Vom 9.

§ 1
Speisefrühkartoffeln im Sinne dieser Preisver

ordnung sind die von den volkseigenen Erfassungs
und Aufkaufbetrieben (VEAB) nach Maßgabe der 
Vorschriften der Preisverordnung Nr. 240 vom 2. Mai 
1952 — Verordnung über die Erzeugerpreise für 
Speisefrühkartoffeln — (GBl. S. 362) erfaßten Kar
toffeln.

§ 2
(1) Die VEAB verkaufen Speisefrühkartoffeln an 

den Platzgroßhandel — Deutsche Handelszentrale 
Lebensmittel, Handelsorganisation HO-L, Kreiskon
sumgenossenschaften, sonstiger örtlicher Großhan
del — zu den in der Anlage 1 verzeichneten Abgabe
preisen der VEAB, welche als Festpreise weder 
über- noch unterschritten werden dürfen.

(2) Die Preise verstehen sich netto ausschl. Sack
a) frei einer dem liefernden VEAB aufzugeben

den, im Geschäftsbereich des Platzgroßhandels 
gelegenen Empfangsstation zum Neugewicht 
oder

b) ab einem im Geschäftsbereich des Platzgroß
handels gelegenen Auslieferungslager des 
VEAB zum ausgelieferten Gewicht.

(3) Ist eine Waggonladung für mehrere Vertrags
partner bestimmt, so ist der empfangende VEAB 
für ordnungsmäßige Entladung und Übergabe zum 
Neugewicht an die in Frage kommenden Handels
organe verantwortlich.

(4) Liefert der VEAB ab einem im Geschäftsbe
reich des Platzgroßhandels gelegenen Ausliefe
rungslager aus, hat er dem empfangenden Platz-
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i großhandel zur Deckung diesem zusätzlich entste- 
| hender Beförderungskosten einen Betrag von 

0,50 DM je 100 kg ausgelieferter Ware zu zahlen. 
Stellt der liefernde VEAB dem Platzgroßhandel die 
gekauften Speisefrühkartoffeln auf einer außerhalb 
des Geschäftsbereiches des Platzgroßhandels ge
legenen Station oder auf einem außerhalb des Ge
schäftsbereiches gelegenen Auslieferungslager zur 
Verfügung, kann der Platzgroßhandel vom VEAB 
Vergütung des Mehraufwandes an Beförderungs
kosten gegenüber den Beförderungskosten bean
spruchen, die beim Abholen von der Empfangs
station oder vom örtlichen Auslieferungslager ent
stehen.

(5) Die Preise sind zahlbar nach den geltenden 
Zahlungsbedingungen.

§ 3
(1) Der Platzgroßhandel verkauft Speisefrühkar- 

i toff'eln an den Einzelhandel — HO-Verkaufsläden,
. Konsumläden, sonstige Einzelhandelsgeschäfte — 
j zu den in der Anlage 2 verzeichneten Abgabeprei

sen des Platzgroßhandels, welche als Höchstpreise 
nicht überschritten werden dürfen.

(2) Die Preise verstehen sich netto, ausschl. Sack, 
i frei Haus oder frei Keller des Einzelhandelsgeschäf- 
| tes und sind zahlbar bei Empfang der Ware abzugs

frei.
(3) Holt der Einzelhandel die Speisefrühkartoffeln 

vom Waggon oder vom Lager des Platzgroßhandels 
ab, so sind ihm zum Ausgleich der Beförderungs
kosten 0,20 DM je 100 kg netto vom Platzgroßhandel 
zu vergüten.


